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Aussichtsplattform und Aussichtsbrücke am  Arneburger Burgberg wird eröffnet! Besucher der Stadt Arneburg 
können ab Mitte April die Elbelandschaft aus einer einzigartigen Perspektive besichtigen. Denn in Vorbereitung der 
BUGA wird noch im April die Aussichtsplattform mit Pavillon und die 30 Meter lange Steganlage als besonderer 
touristischer Höhepunkt in Arneburg eröffnet. Also, auf nach Arneburg!

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
wünscht allen Leserinnen und Lesern des Amtsblattes 

ein frohes und gesegnetes Osterfest!
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WichtiGe teLefOnnummern

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
SEkrEtAriAt
Frau Fehniger, Frau Beust, Fax: 039321-518-18  039321/5180 

BAuAmt
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
mitarbeiter Hochbau/tiefbau, Dorferneuerung:
Herr Müller  039321/518-43 
mitarbeiter allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Herr Bach  039321/518-19
mitarbeiter Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21

OrDnungSAmt
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt  039321/518-20 
mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, 
gewerbe/märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47
Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/ 
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow  039321/518-30
tourismusbüro:
Frau Jordan  039321/518-17

 Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
Mo keine Sprechzeit
Di 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
Mi 09:00 – 12:00 Uhr
Do 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
Mo keine Sprechzeit
Di 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
Mi keine Sprechzeit
Do 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR keine Sprechzeit

 Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
montag:
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr Einwohnermeldeamt und allgemeine Sprechzeiten
Jeden 1. und 3. mittwoch im monat:
08:30 – 12:00 Uhr Wohnungsverwaltung
 039393/217, Fax 039393/219

 Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck findet am Dienstag, 7. April von 17:00 bis 18:00 uhr im 
Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb 
der Sprechzeit unter der Tel.-Nr.  039390/81359 zu erreichen.

 Erreichbarkeit Polizeistation
Sitz: Arneburg, Breite Straße 15
 039321/51823, Fax 039321/51818
KoK Horak,  0151/74307099, PHM Heine,  0151/74307100

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in goldbeck
Fax:  039388/97169 
internet:  www.arneburg-goldbeck.de
  039388/971-0

Bürgermeister der Verbandsgemeinde/Leiter Haupt- und Ordnungsamt
Herr Trumpf  trumpf@arneburg-goldbeck.de /971-10

Sekretariat
Frau Fricke  fricke@arneburg-goldbeck.de /971-11 

HAuPtAmt
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel  /971-30
gebäudemanagement:
Frau Braunert  /971-34
Allgemeine Verwaltung, kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Stamm/Frau Zander /971-32
Personal/Lohn/AgH:
Frau Schild, Frau Stamm, Frau Jagieniak /971-40
Schreibbüro/Sitzungsdienst:
Frau Fricke  /971-11
Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.:
Herr Ludwig  /971-50

OrDnungSAmt
Einwohnermeldeamt: 
Frau Schatz  /971-33
Standesamt: 
Frau Benke  /971-31
gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer  /971-26

kÄmmErEi
Leiterin kämmerei, kasse und Vollstreckung
Frau Dähnrich  /971-21
Sachbearbeiterin:
Frau Baklarz   /971-20
mitarbeiter kasse:
Frau Konert  /971-22
mitarbeiter Steuern, Vollstreckung:
Frau Drechsel  /971-12
Frau Schauer  /971-13
mitarbeiter Liegenschaften/kommunalvermögen:
Frau Lindau, Frau Jagieniak /971-41
mitarbeiter Doppik:
Frau Troch  /971-24
Herr Schwenzfeger  /971-23
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Übergabe der Ausrüstung  
für die Wasserwehr

Im Zuge der Fluthilfe in 
Deutschland unterstützt die 
Diakonie Katastrophenhilfe 
gemeinsam mit den Diakoni-
schen Werken in Mitteldeutsch-
land und Sachsen sowie Caritas 
international rund 230 Freiwil-
lige Feuer- und Wasserwehren 
in den flutgeschädigten Bun-
desländern Thüringen, Schles-
wig-Holstein, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Bayern. Ziel ist 
es, die ehrenamtlichen Hilfs-
kräfte besser für den Katastro-
phenfall auszustatten. Dazu 

erhielt die Freiwillige Wasser-
wehr der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck abschlie-
ßend Ausrüstungsgegenstände, 
unter anderem wurden 400.000 
Sandsäcke, eine Sandsackfüll-
maschine, ein Hartschalenboot 
und Ausstattung für Deichläu-
fer, sowie für die Sandsackfüll-
stationen 9 Zelte, 18 Beleuch-
tungsballons und weitere 
Hilfsmittel, wie Schaufeln, 
Handschuhe und Sandsackfüll-
hilfen an die Freiwillige Wass-
erwehr übergeben.  
„Neben der Hilfe für die direkt 
von der Flut Betroffenen 
investiert die Diakonie Katas- 

trophenhilfe mit ihren Partnern 
in die Vorsorge. Das Hochwas-
ser im Sommer 2013 hat 
gezeigt, dass die ersten Helfer 
vor Ort zumeist die ehrenamtli-
chen Kräfte der Freiwilligen 
Feuerwehr sind“, sagt Stefan 
Schröer, Fluthilfe-Koordinator 
der Diakonie Katastrophenhilfe. 
Die Freiwilligen Feuerwehren 
stellen einen Großteil des 
Brandschutzes in Deutschland 
sicher. Für Überschwemmun-
gen, wie sie sich in den Jahren 
2002 und 2013 ereignet haben, 

ist eine Ausstattung 
mit Spezial-Ausrüs-
tung notwendig. 
„Diese kann nicht 
allein von den 
Kommunen getragen 
werden“, so Schröer. 
Bei der Sommerflut 
2013 waren Tausende 
Helfer der Freiwilli-
gen Feuerwehren im 
Einsatz. Sie waren für 
die Organisation von 

Sandsäcken und mobilen 
Deichsystemen sowie für das 
Auspumpen von Kellern und 
Gebäuden zuständig. Vor Ort 
unterstützten sie zudem 
Evakuierungen und die Lebens-
mittelversorgung. Die Diakonie 
Katastrophenhilfe und Caritas 
international stellen insgesamt 
rund 300 unterschiedliche 
Ausrüstungsgegenstände wie 
100 Pumpen, 20 Rettungsboote, 
20 Sandsackfüllmaschinen, 
7.000 Meter Saug- und Druck-
schlauch zum Auspumpen, 
rund 500 Paar Gummistiefel 
und 100 Wathosen zur Verfü-
gung.

Übergabe der Ausrüstung an die Wasserwehr

Mit Unterzeichnung von Verbandsgemeinde-
bürgermeister Trumpf wurde die Ausrüstung 
übergeben

einladung zur  
einwohnerversammlung am 21. April
Der Verbandsgemeinderat hat 
auf seiner Sitzung am 17. März 
beschlossen, einen sachlichen 
Teilflächennutzungsplan Wind 
für das Gebiet der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck 
aufzustellen.
Durch ein Planungsbüro wurde 
ein Vorentwurf erarbeitet, der 
nun der Öffentlichkeit vorge-
stellt wird.
Es werden die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung 
dargelegt. Anschließend wird 
Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung (Anhörung) gege-
ben.
Gemäß § 3 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) ist die 
Öffentlichkeit möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, 

sich wesentlich unterscheiden-
de Lösungen, die für die Neuge-
staltung oder Entwicklung 
eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich zu unterrich-
ten. Es wird Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung 
gegeben (frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung).
Am Dienstag, dem 21. April 
findet um 18 Uhr im großen 
Saal im Rathaus Arneburg, 
Breite Straße 15, eine öffentli-
che Bürgerversammlung statt.
Alle Einwohner der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck 
sind dazu herzlich eingeladen.

E. Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

BuGA vom 18.04.- 11.10.2015 – 
tourismusbüro bietet tagestour an
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Tourismusbüro der Stadt 
Arneburg, bietet Ihnen eine 
Tagestour zur BUGA nach 
Havelberg oder Rathenow an.
Zur Organisation dieser Fahrt 
ist eine Anmeldung im Touris-
musbüro erforderlich.
ALSO WENN SIE INTERESSE 
HABEN, DANN BITTE UNTER 
DEN KONTAKTDATEN MELDEN
Anmeldeschluss ist der:  
12. Juni 2015

Tourismusbüro Arneburg
Breite Straße 15
39596 Arneburg

Tel.: 039321 51817
Fax.:039321 51817
E-Mail: tourismus@
arneburg-goldbeck.de
Eintrittskarten für die BUGA 
sind wie folgt erhältlich:

Tourist- Information Arneburg
Tel. 039321 51817 

Tangermünder Tourismusbüro
Tel. 039322 22393

Tourist-Information Hansestadt 
Werben
Tel. 039393 92755
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Die Jagdhornbläser aus Königsmark

Heiß begehrt war die „Altmärkische Hochzeitssuppe“, die 
von Frau Deutschmann, Geschäftsführerin des Restaurants 
„Deutsches Haus“ in Werben gekocht und von Frau Jordan 
vom Tourismusbüro Arneburg, an die Besucher  verteilt 
wurde.

NDR-Moderatorin Heike Götz , führte gemeinsam mit 

Verbandsgemeindebürgermeister Eike Trumpf durch das 

Programm.

impressionen von der „Grünen Woche“ – 
der Auftritt der Verbandsgemeinde in Bildern
Im März-Hallo Nachbarn berichteten wir bereits über den Auftritt der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck am 24.01.2015 auf der 

„Grünen Woche“ in Berlin.  Hier noch einige Impressionen und Fotos 
von den Akteuren, die an der Programmgestaltung beteiligt waren. 

Die  Werbener Blaskapelle Die Sängerinnen und Sänger des Arneburger Heimatchores
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Der „Grüne tisch“ auf dem Weg durch die Altmark – 
global denken – global handeln

Die Verhinderung der Umwelt-
zerstörung ist seit langem ein 
Schwerpunktthema vieler 
Aktionen der Europäischen 
Union und der Weltgemein-
schaft. Es gibt viele globale 
Vorstellungen und Modelle, wie 
Umwelt und Artenvielfalt zu 
schützen sind. Wie jeder selbst 
vor der eigenen Tür seinen 
Beitrag dazu leisten kann, zeigt 
der gemeinnützige Verein 
gARTenakademie Sachsen-An-
halt mit der Aktion „NATUR im 
GARTEN – NaTür – Natur 
beginnt vor der Tür“ und dem 
„Grünen Tisch“, der bis zum 30. 
Juni 2015 in rund 430 Städten 
und Dörfern der Altmark zu 
Gast sein wird.
Alle Gartenfreunde können sich 
somit vor der eigenen Haustür 
über die Aktion informieren 
und sich von den NaTür-Gar-
tenberatern Ideen und Anre-
gungen für den eigenen Garten 
sowie Tipps und Tricks für ein 
gelungenes Gartenjahr geben 
lassen.
Wer seinen Garten ohne 
Pestizide, chemisch-syntheti-
sche Dünger und Torf bewirt-
schaftet, auf ökologische 
Vielfalt und Gestaltung mit 
heimischen und ökologisch 
wertvollen Pflanzen achtet, 
erfüllt einen Großteil der 

Kriterien der Aktion und kann 
seinen Garten mit der „NATUR 
im GARTEN“-Plakette auszeich-
nen lassen. Sie ist nicht nur eine 
Zierde für das Gartentor, 
sondern auch ein Zeichen für 
nachhaltige Bewirtschaftung 
und ökologische Gestaltung.
Wie Sie Ihren Garten ökologisch 
gestalten, sich für die „NATUR 
im GARTEN“-Plakette bewerben 
und sich an der Aktion beteili-
gen können, erfahren Sie am 
„Grünen Tisch“ in Ihrer Nähe! 
Die Teilnahme ist kostenfrei! 
Weitere Informationen zum 
„Grünen Tisch“ erhalten Sie 
unter: gARTenakademie 
Sachsen-Anhalt, Am Gutshof 2, 
39638 Gardelegen OT Zichtau, 
Tel: 039085 – 305 und info@
gartenakademie-sachsen- 
anhalt.de

Gartenberater Rolf Wernitz
Tel. 039383/220 oder 
01577/8813206

Dipl.-Ing. Joana Müller
gARTenakademie 
Sachsen-Anhalt
Tel. 0391/5934253
info@gartenakademie-
sachsen-anhalt.de

termine in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck

01.04.15
15:00 Uhr Dalchau

17:00 Uhr Altenzaun

03.04.15

13:00 Uhr Büttnershof

15:00 Uhr Giesenslage

17:00 Uhr Berge

08.04.15
15:00 Uhr Werben

17:00 Uhr Räbel

10.04.15
15:00 Uhr Eichstedt

17:00 Uhr Baumgarten

14.04.15
15:00 Uhr Gethlingen

17:00 Uhr Rohrbeck

17.04.15
15:00 Uhr Baben

17:00 Uhr Lindtorf

21.04.15
15:00 Uhr Petersmark

17:00 Uhr Möllendorf

28.04.15
15:00 Uhr Schartau

17:00 Uhr Rochau

02.05.15

13:00 Uhr Hindenburg

15:00 Uhr Iden

17:00 Uhr Busch

09.05.15

13:00 Uhr Plätz

15:00 Uhr Bertkow

17:00 Uhr Krusemark

16.05.15

13:00 Uhr Häsewig

15:00 Uhr Klein Schwechten

17:00 Uhr Goldbeck

19.05.15

13:00 Uhr Sanne

15:00 Uhr Arneburg

17:00 Uhr Beelitz



| 6 | Hallo NacHbarN | 31. März 2015 | Ausgabe 4

Bekanntmachung des  
unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“
Entsprechend dem Vorstandsbe-
schluss Nr. 1/2015 vom 
03.03.2015 zur Organisation der 
Grabenschau der Gewässer 2. 
Ordnung für die Arbeiten aus 
dem Kalenderjahr 2014. Bis 
29.04.2015 laden wir Sie zur 
Schau der Gewässer 2. Ordnung 
ein. Für die betreffenden Schau-
bereiche wurden folgende 
Termine festgelegt: 

Schaubereich 1
am 21.04.2015 um 8.00 Uhr
Treffpunkt und Auswertung 
erfolgen in der Geschäftsstelle 
des Unterhaltungsverbandes in
39615 Hansestadt Seehausen, 
Bahnstraße 15. 
Fahrroute: Krüden, Geestgott-
berg, Losenrade, Beuster, Schön-
berg ,Neukirchen, Wendemark, 
Lichterfelde, Falkenberg, Losse 
und Hansestadt Seehausen

Schaubereich 2
am 23.04.2015 um 8.00 Uhr
Beginn: Treffpunkt in der 
Geschäftsstelle des Unterhal-
tungsverbandes in 39615 
Hansestadt Seehausen, Bahnstra-
ße 15. Ende und Auswertung: in 
der Agrargenossenschaft 
Lückstedt, Gageler Straße 2 
Fahrroute: Wahrenberg, Pollitz, 
Wanzer, Aulosen, Drösede, 
Gollensdorf, Groß Garz, Jeggel, 
Lindenberg, Leppin, Neulingen, 
Gagel, Höwisch, Priemern, 
Bretsch, Lückstedt, Kossebau

Schaubereich 3
am 29.04.2015 um 8.00 Uhr
Beginn: Treffpunkt in Werben
39615 Hansestadt Werben, 
Marktplatz 1, Rathaus Ende und 
Auswertung: in der Verbandsge-
meinde Goldbeck, 39596 Gold-
beck, An der Zuckerfabrik 1 

Fahrroute: Werben, Behrendorf, 
Giesenslage, Busch, Sandauer-
holz, Altenzaun, Arneburg, 
Beelitz, Lindtorf, Bertkow, 
Hohenberg-Krusemark, Hinden-
burg, Schwarzholz

Schaubereich 4
am 24.04.2015 um 8.00 Uhr
Beginn: Treffpunkt im Verwal-
tungsgebäude der Hansestadt 
Osterburg, 39606 Hansestadt 
Osterburg, Ernst-Thälmann-Stra-
ße Ende und Auswertung: 
im Verwaltungsgebäude der 
Hansestadt Osterburg, 39606 
Hansestadt Osterburg, Ernst- 
Thälmann-Straße 
Fahrroute: Hansestadt Osterburg, 
Dobbrun, Meseberg, Calberwisch, 
Uchtenhagen, Walsleben, 
Rohrbeck, Iden, Königsmark 
(Rengerslage, Wolterslage, 
Wasmerslage)

Sollten Mitglieder unseres 
Verbandes, Ämter sowie Interes-
senverbände und einzelne Bürger 
Anfragen bzw. Hinweise zum 
Sachgebiet der Gewässer 2. 
Ordnung haben, bitten wir um 
entsprechende Teilnahme. Der 
UHV kann nur bedingt Teilneh-
mer in eigenen Fahrzeugen 
transportieren. Wir bitten dieses 
bei der Teilnahme zu berücksich-
tigen und auf wetterfeste 
Bekleidung und Schuhwerk zu 
achten.
gez. Joachim Hallmann
Verbandsvorsteher
gez. Klaus-Peter Meißner
Geschäftsführer
Unterhaltungsverband „Seege/
Aland“, Bahnstraße 15, 39615 
Hansestadt Seehausen
Tel.: 039386/53292; 
Fax: 03938675241
Mail: seegealand@arcor.de

nachruf

Tief erschüttert nehmen wir Abschied von unserem Kameraden

herrn
ernst Schulz

Wir werden seiner stets in 
Ehren gedenken.

Die Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Iden

Aufruf zum  
13. elberadeltag am 3. mai
Motto „von der Pedale ins 
Museum“, Sternfahrt von 
Arneburg nach Klietz. Treff-
punkt : 10.15 Uhr, Abfahrt: 
10.30 Uhr. Alle die LUST und 
LAUNE haben können sich im 
Tourismusbüro melden. Ge-
meinsam fahren wir nach 
Klietz und verbringen dort ein 
paar gemütliche Stunden, zum 

Programm gehört ein Besuch 
ins Museum.

Tourismusbüro Arneburg
Breite Straße 15
39596 Arneburg 
Tel.: 039321 51817
E-Mail: tourismus@arne-
burg-goldbeck.de

hier und andernorts – 
Bilder von Britta matthies
34 Jahre nach ihrem ersten 
Auftritt eröffnet die KLEIN-ST-E 
GALERIE ARNEBURG am 
Mittwoch, dem 4. März, um 19 
Uhr im GOLDENEN ANKER 
ARNEBURG ihre 214. Kunstaus-
stellung. Gast ist, wie schon gut 
4 Jahre zuvor (als sie selbst aber 
krankheitshalber nicht hatte 
kommen können), Britta 
Matthies aus Hohen Viecheln.
„Im Laufe ihres Lebens bereiste 
Britta Matthies verschiedene 
Länder und Landschaften, 
neugierig und stets mit dem 
Blick der Bildnerin. Resultierend 
daraus entstanden zahlreiche 
innere und äußere Ansichten, 
gezeichnet, gemalt, geätzt und 
geschnitten. Eine Auswahl 
dieser Annäherungen an 
fremde oder auch vertraute 
Ansichten präsentiert sie ihrem 
Publikum in dieser Ausstel-
lung.“ – so weit die Autorin 
(geboren 1949 in Graupa, 1973 
Diplom an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst in 
Leipzig).
Tuschezeichnungen, Holz-
schnitte, Radierungen, Pastelle 
(wie die Technik der vergange-
nen Ausstellung, aber ganz 
anders), Reisbilder, Impressio-

nen, Reflexionen der letzten 
Jahre sind zu sehen. Beeindru-
ckend die Vielseitigkeit der 
Autorin, ihre handwerkli-
che-künstlerische Meisterschaft 
ihre Sicht auf die Dinge – an-
sprechend, anregend, einbezie-
hend. Holzschnitte als Folge 
eines Japan-Aufenthaltes, 
Schattenbilder (z. B. vom Dach 
der Frauenkirche gesehen), 
leuchtende Städtebilder aus 
Italien, dramatische Lichtereig-
nisse aus Norwegen oder stille, 
besinnliche Aquatinten friedli-
cher Landschaften Mecklen-
burgs – für jeden bietet die 
Autorin das Nachvollziehen 
einer Sicht, das Nacherleben 
eines Ereignisses der Natur, ein 
nachhaltiges Erlebnis, und: dass 
man ihren Namen nicht 
vergisst!
Zur Vernissage wird auch ihr 
Mann, der Schriftsteller Horst 
Matthies, dabei sein. 
Die Ausstellung ist täglich von 
11.30 bis 21.00 Uhr zu sehen, bis 
zum 28.04.

Arne Könnecke 
KLEIN-ST-E GALERIE ARNEURG

im Arneburger Kultur-
 und Heimatverein
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Wohnungen im Verwaltungsbereich

GemeinDe  
hOhenBerG-KruSemArK

hohenberg-Krusemark
Ot Altenzaun
In Osterholz, Am Deich 7-8 im 
modernisierten Wohnblock mit 
Heizung und Balkon
•	 eine	4-R-Whg.;	ca.	70	m²,	

Grundmiete:	4,00	€/	m²	
•	 zwei	3-R-Whg.;	ca.	61	m²,	

Grundmiete:	4,00	€/	m²	
Stallungen vorhanden.
hauptstraße 29
•	 eine	3-R.-Whg.;	ca.	45	m²,	

Grundmiete	4,40	€/m²
hauptstraße 33
•	 eine	1-R.-Whg.;	ca.	30	m²;	

Grundmiete	4,40	€/m²
hauptstraße 46
•	 Gewerberäume	m.	Kü,	133	m²;	

Grundmiete	4,50	€/m²
Schulstraße 6
•	 Gewerberäume	ca.	50	m²;	

Grundmiete	4,00	€/m²

hAnSeStADt WerBen 
(eLBe)/Ot BehrenDOrf

Behrendorf im sanierten 
Wohnblock, Werbener Str. 11
•	 zwei	2-R.-Whg.;	ca.	46	m²,	

Grundmiete:		4,30	€/	m²
•	 zwei	3-R.-Whg.;	ca.	57	m²,	

Grundmiete:	4,30	€/m²			
beide WE mit Erdgasheizung
Behrendorf, 
Werbener Str. 11a+b
•	 eine	2-R.-Whg.;	ca.	40	m²,	

Grundmiete:			4,30	€/	m²
•	 zwei	3-R.-Whg.;	ca.	56	m²,	

Grundmiete:			4,30	€/	m²
•	 eine	4-R.-Whg.;	ca.	70	m²,	

Grundmiete:			4,30	€/	m²
mit Erdgasheizung   
Ot Giesenslage, Dorfstr. 22
•	 zwei	1-R.-Whg.;	ca.	30	m²,	

Grundmiete:		4,30	€/	m²
•	 eine	3-R.-Whg.;	ca.	62	m²	

Grundmiete	:	4,26	€/	m²
mit Erdgasheizung    

hAnSeStADt WerBen (eLBe)

Am alten Bahnhof 8/ 9
erdgasheizung
•	 vier	3-R.-Whg.;	ca.	57	m²,	

Grundmiete:	4,30	€/	m²			
•	 eine	1-R.-Whg.;	ca.	37	m²,	

Grundmiete:	4,30	€/	m²			
•	 zwei	2-R.-Whg.;	ca.	46	m²,	

Grundmiete:	4,30	€/	m²			
Behrendorfer Str. 14-16 
erdgasheizung

•	 eine	1-R.-Whg.;	ca.	25	m²,	
Grundmiete:	5,00	€	/m²	

 im DG
•	 eine	3-R.-Whg.;	ca.	57	m²,	

Grundmiete:	5,00	€/	m²	
 OG/EG  
Behrendorfer Str. 14-16 
erdgasheizung
•	 eine	3-R.-Whg.;	ca.	59	m²,	EG	

rechts, frisch renoviert inkl. 
neuem Belag, Dusche 
altersgerecht + Balkon

räbelsche Straße 26
•	 eine	2-R.-Whg.	ca.	48	m²,	

Grundmiete	4,90	€/m²
marktplatz 1
•	 Verpachtung	Gaststätte	

„Ratskeller“ Hansestadt 
Werben (Elbe)

•	 1	Gewerberaum	ca.	190	m²,	
im EG mit Zentralheizung

•	 2	Gewerberäume	ca.	55	m²,	
im EG mit Zentralheizung

•	 2	Gewerberäume	ca.	86	m²,	
im EG

GemeinDe rOchAu

eichenweg 7
•	 eine	4-R.-Whg.;	ca.	70	m²,	

Grundmiete:	4,50	€/	m²	
 (EG; OG links)

In allen Gemeinden ist jeweils 
Mietkaution in Höhe von 2 
Grundmonatsmieten zu 
hinterlegen.
Sprechzeiten Wohnungswesen:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 09.00 - 14.00 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 14.00 Uhr 
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeit in der hansestadt 
Werben (elbe) im rathaus der 
Stadt
Sprechzeit – bis auf weiteres 
aus betrieblichen Gründen 
nicht möglich!
Nähere Angaben zu den 
Wohnungen können Sie im 
Infrastrukturbetrieb (Eigenbe-
trieb) der Stadt Arneburg, 
Wohnungswesen, 39596 
Arneburg, Osterburger Str. 1 
(Industrie- und Gewerbepark) 
erhalten. 
herr Lindemann – Betriebsleiter 
 039321 547811  
frau thürnagel – Sekretariat 
 039321 547810 
Fax: 039321 547818
E-Mail: eigenbetrieb@isb-
arneburg.de

illegale Abfallsammlungen – 
nutzung riskiert Ordnungsstrafe
mit Postwurfsendungen 
kleiner Zettel fängt es an. 
Mit Zetteln wird angekündigt, 
dass nicht mehr benötigte 
Gegenstände wie Waschma-
schinen, Herde, Öfen, Bohrma-
schinen sowie elektrische 
Geräte und Metalle aller Art 
übernommen werden. Haushal-
te werden aufgefordert, solche 
Gegenstände zu bestimmten 
Tagen und Zeiten zur Samm-
lung rauszustellen. Zumeist 
werden aus den bereitgestellten 
Abfällen nur brauchbare 
Gegenstände aussortiert. Nicht 
geeignete Gegenstände werden 
dann an Ort und Stelle zurück-
gelassen oder in freier Land-
schaft entsorgt. Wer versucht, 
über die angegebene Telefon-
nummer den Sammler zu 
erreichen, stellt fest, dass dies 
meist nicht gelingt.
nicht angezeigte „haussamm-
lungen“ stellen einen Verstoß 
gegen das Abfallrecht dar!
Gemeinnützige und gewerbli-
che Sammler müssen beim 
Landesverwaltungsamt Sach-
sen-Anhalt nachweisen, dass 
die eingesammelten Abfälle 
einer ordnungsgemäßen und 

schadlosen Verwertung zuge-
führt werden. Dies hat bislang 
keiner der zur Zeit tätigen 
Sammler getan!
Was die meisten nicht wissen:
Auch die bisherigen Besitzer 
sind nach Abfallrecht als
Abfallerzeuger in der Pflicht!
Erzeuger oder Besitzer solcher 
Abfälle aus privaten Haushalten 
sind verpflichtet, diese dem 
Landkreis Stendal zu überlas-
sen. Abfallbesitzer, die sich 
daran nicht halten, handeln im 
Fall der Weitergabe von Abfäl-
len an Nichtberechtigten 
ordnungswidrig und riskieren 
eine Geldstrafe bis zu 2.550 
EUR.
Überlassen Sie deshalb ihre 
Abfälle ordnungsgemäß dem
Landkreis Stendal!
Informationen zur öffentlichen 
Abfallentsorgung im Landkreis 
finden Sie im jährlichen Abfall-
kalender. Bei Fragen hilft Ihnen 
auch unser Kundenservice 
unter der Telefonnummer 
03937 2502-71 gern weiter!

ALS- 
Dienstleistungsgesellschaft mbH
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KirchLiche nAchrichten

ArneBurG

 DO | 02.04.
Zentrales Tischabendmahl, 
19.00 Uhr in Groß Schwechten 
(Gemeinderaum)
 fr | 03.04.
Abendmahlsgottesdienst 9.00 
Uhr in Rindtorf, 10.30 Uhr in 
Jarchau, 14.00 Uhr in Arneburg
 SA | 04.04.
Regionale Osternachtfeier, 
22.00 Uhr in Walsleben
 SO | 05.04.
Abendmahlsgottesdienst 9.00 
Uhr in Hassel, 10.30 Uhr in 
Sanne, 14.00 Uhr in Baben
 mO | 06.04.
Abendmahlsgottesdienst 9.00 
Uhr in Baumgarten, 10.30 Uhr 
in Beelitz, 14.00 Uhr in Groß 
Schwechten
 SO | 19.04.
Abendmahlsgottesdienst 9.00 
Uhr in Lindtorf, 10.15 Uhr in 
Arneburg, 14.00 Uhr in Sanne
 SO | 26.04.
Abendmahlsgottesdienst 9.00 
Uhr in Beelitz, 10.30 Uhr in 
Baben, 14.00 Uhr in Hassel
 Gemeindenachmittage:
Groß Schwechten: MO | 13.04. | 
14.30 Uhr, Arneburg: DI | 14.04. | 
14.00 Uhr, Sanne: DI | 21.04. | 
15.00 Uhr
 Konfirmandenunterricht 
in Arneburg: 
FR | 17.04. | 17.00 bis 18.30 Uhr 
im Pfarrhaus, Sprechstunde: 
freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
im Pfarrhaus Arneburg
 Vertretung: 
Das Pfarramt Arneburg ist vom 
7. bis 12. April wegen Urlaubs 
geschlossen. Die Vertretung in 
dringenden Fällen übernimmt 
Pfr. Jens Födisch (Pfarramt 
Königsmark:  039390-82070).

KöniGSmArK

 fr | 03.04.
Erxleben (+ Hlg. Abendmahl) 
9.00 Uhr, Meseberg (+ Hlg. 
Abendmahl) 10.30 Uhr, Iden (+ 
Hlg. Abendmahl) 14.00 Uhr
 SA | 04.04.
Düsedau (Abendandacht + 
Büchertisch) 18.00 Uhr
 SA | 04.04.
Walsleben (reg. Osternacht + 
Osterfeuer u. Osterfrühstück) 
22.00 Uhr
 SO | 05.04.
Königsmark (zentr. Ostergottes-
dienst + Kaffeetrinken i. d. 
Winterkirche) 14.00 Uhr
 mO | 06.04.
Hindenburg (+ Hlg. Abendmahl) 
9.00 Uhr, Altenzaun (+ Hlg. 
Abendmahl) 10.30 Uhr
 SO | 12.04.
Rengerslage 9.00 Uhr, Düsedau 
10.30 Uhr, Polkau 14.00 Uhr
SA | 18.04.
Düsedau (Abendandacht + 
Büchertisch) 18.00 Uhr
 fr | 24.04.
Königsmark (Andacht zum 
Tagesausklang) 19.00 Uhr
 SA | 25.04.
Düsedau (Abendandacht + 
Büchertisch) 18.00 Uhr
 Gemeindeveranstaltungen:
Jugendarbeit im Pfarrbereich 
Königsmark:  im Pfarrhaus 
Königsmark:nach Vereinbarung
GKR-Sitzung für die Gemeinde/
das Kirchspiel: Erxleben (Dorf-
gem.-Haus) MI | 08.04., 18.30 Uhr
 Gemeindenachmittage: 
für die Kirchengemeinde 
Meseberg: in der Winterkirche: 
MI | 01.04. | 14.30 Uhr, für die 
Kirchengemeinde Walsleben: 
im Pfarrhaus Walsleben: MI | 
08.04. | Ausfall!!!, für das 

Kirchspiel Erxleben: im Dorf-
gem.-Haus Erxl.: MI | 15.04. | 
14.30 Uhr, für die Kirchenge-
meinde Iden: im Pfarrhaus Iden: 
MI | 29.04. | 14.30 Uhr

Das Pfarramt Königsmark ist 
vom 19. bis 26. April wegen 
Urlaubs nicht besetzt. Die 
Vertretung in dringenden 
Fällen übernimmt:
Pfr. Margaret Lipschütz, Rochau, 
Tel. 039328-356

WerBen

 DO | 02.04.
16.30 Uhr Gottesdienst in 
Neukirchen+Hl. Abendmahl, 
18.30 Uhr Gottesdienst in Berge 
mit Hl. Abendmahl
 fr | 03.04.
10.00 Uhr Gottesdienst in 
Werben mit KinderGD und Hl. 
Abendmahl
 SA | 04.04.
20.00 Uhr Andacht zur Oster-
nacht in der Kirche+ anschl. 
Osterfeuer im Pfr.garten 
Werben
 SO | 05.04.
10.00 Uhr Zentralgottesdienst 
in Werben mit Kindergottes-
dienst  und Osterbrunch
 Di | 07.04.
16.00 Uhr Bibelstunde im 
Pfarrh. Werben, 19.00 Uhr 
Elternabend zur Konfirmation 
2015 im Pfarrhaus Werben
 SO | 12.04.
11.00 Uhr Gottesdienst in Räbel
 SA | 18.04.
15.00 Uhr Ein Nachmittag mit 
Pastorin i.R. Dihlmann zum 
Thema „Wie begegne ich den 
Besuchern der St. Johanniskir-
che – eine kleine Einführung 

(nicht nur) für Mitarbeiter 
im Team Offene Kirche“ im 
Pfarrhaus Werben
 SO | 19.04.
10.00 Uhr Gottesdienst in 
Werben +Kindergottesdienst
 mO | 20.04.
19.00 Uhr Hauskreis im Pfarrh. 
Werben
 DO | 23.04.
16.00 Uhr Ein Nachmittag mit 
Irmgard Gellerich zum Thema 
„Die Beginen und das Hospital-
wesen im Mittelalter“ im Pfh. 
Werben
 SO | 26.04.
17.00 Uhr Konzert Mädchen-
chor Wernigerode, St. Johannis 
zu Werben; Einlass: 30 Minuten 
vor Konzertbeginn. Der Mäd-
chenchor Wernigerode zählt zu 
den führenden Chören seiner 
Art in Deutschland. Durch 
Gastspiele und internationale 
Wettbewerbserfolge konnte er 
auch über die Landesgrenzen 
hinaus vielfach auf sich auf-
merksam machen. Das Ensemb-
le wurde 1977 an den damali-
gen Spezialklassen für 
Musikerziehung Wernigerode, 
dem heutigen Landesgymnasi-
um für Musik, gegründet. 
Karten: Vorverkauf: 12,- €/ erm. 
10,- € . Wo: Pfarramt Werben, 
Kirchplatz 5, 39615 Werben, 
039393-324; Blumen und 
Dienstleistungen Mellenthin, 
Marktplatz 17, 39615 Werben, 
039393-5296; Touristinformati-
on Seehausen, Arendseer Str. 6, 
39615 Seehausen, 039386-
54783; Telefonische Kartenre-
servierungen sind möglich!Kar-
ten zu 14,- € / erm. 12,- € sind 
an der Abendkasse erhältlich. 
Kinder bis 12 Jahre haben freien 
Eintritt.
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StADt ArneBurG

01.04. Ingeborg Gerike 85.
03.04. Friedrich Prigge 93.
05.04. Marianne Rother 81.
06.04. Ilse Schauer 77.
06.04. Christa Sens 79.
07.04. Christa Gebert 85.
07.04. Horst Morr 81.
08.04.  Jakob Geinert 73.
08.04. Ursula Plucinnik 74.
09.04. Heide Schildt 72.
11.04. Gerhard Paege 75.
13.04. Ingeborg Hebold 80.
13.04. Erna Schreiber  84. 
13.04. Jetty Uffrecht 89.
16.04. Franz Naußed 73.
20.04. Klaus-Peter 
 Rönnebeck 70.
22.04. Klaus Pichottki 74.
23.04. Kurt Ballenthin 84.
23.04. Barbara Bertz 73.
23.04. Ljudmila Blümner 72.
24.04. Senta Heinold 75.
25.04. Herbert Bruckauf 75.
25.04. Waltraud Szczepanski 81.
27.04. Waltraud Nilsen 84.
28.04. Waltraut Redemske 87.
28.04. Siegrid Zeise 75.
28.04. Helene Zierkau 89.
29.04. Werner Braun 72.
29.04. Helga Rupp 79.
29.04. Elise Semrau 86.

Ot BeeLitZ

02.04. Franz Wagner 77.
03.04. Dietrich Mlynarczuk 78.
26.04. Marie-Lusie Wagner 74.

Ot DALchAu

15.04. Hermann Wöhlert 74.

GemeinDe eichSteDt 
(ALtmArK)

13.04. Hans Werner Baalke 70.
19.04. Erika Brauns 80.
20.04. Manfred Pospiech 74.
27.04. Erika Schmersau 87.

Ot BABen

10.04. Hermann Ahlfeld 79.
11.04. Gerhard Haucker 72.
27.04. Wilfriede Glintschert 73.

Ot LinDtOrf

02.04. Elisabeth Wolff 80.
02.04. Günter Zöller 82.
07.04. Loni Rogängel 91.

Ot rinDtOrf

01.04. Kriemhild Möllmann 88.
13.04. Rolf Henning  74.

GemeinDe GOLDBecK

01.04. Christa Dressel 77.
04.04. Anneliese Mühleck 80.
09.04. Waltraud Seemann 84.
11.04. Charlotte Machnik 88.
18.04. Edith Langnese 90.
22.04. Erika Wiechert 73.
23.04. Werner Zacharias 81.
24.04. Elisabeth Züßler 82.
26.04. Elfriede Plescher 81.
29.04. Imgard Zabel 78.

Ot BertKOW

03.04. Hagen Radetzki 77.
05.04. Grete Seeger 76.
09.04. Christa Peters 77.
24.04. Erika Huth 77.
26.04. Ute Lühe  70.

Ot PLätZ

21.04. Margareta Heinl 78.

hAnSeStADt WerBen 
(eLBe)

01.04. Ingrid Rissmann 75.
02.04. Brigitte Wendt 71.
06.04. Gertraud Henkner 82.
07.04. Hans Bethke 83.
12.04. Lisa Diedrichs 82.
20.04. Horst Voss 82.
22.04. Marianne Kintra 80.
22.04. Ursula Mock 75.

Ot BehrenDOrf

16.04. Helmut Scheid 72.
17.04. Peter Georges 74.

Ot BerGe

16.04. Hans-Georg Fischer 70.
30.04. Anita Sabozin 81.

Ot GieSenSLAGe

04.04. Ursula Potas 71.
04.04. Ingrid Reichert 73.
27.04. Evchen Schmidt 78.

GemeinDe hASSeL

03.04. Werner Diedrich 81.
03.04. Erhard Schulze 72.
04.04. Horst Schröder 79.

Ot SAnne

03.04. Annemarie
 Klapczynski 84.

Ot WiScher

07.04. Horst Sailer 74.

GemeinDe  
hOhenBerG-KruSemArK

08.04. Reinhold Weiland 71.
12.04. Regina Kiese 75.
20.04. Helga Hasenfuß 81.
20.04. Lutz Weich 71.

Ot ALtenZAun

14.04. Klaus Storbeck 86.

Ot GrOSS eLLinGen

18.04. Wilhelm Beitz 87.
27.04. Harald Becker 80.

Ot hinDenBurG

05.04. Günter Twardon 75.
09.04. Werner Brokop 75.
20.04. Christel Beyer 72.
20.04. Gertraud Radecker 76.
24.04. Hildegard Kasper 79.

Ot OSterhOLZ

30.04. Edith Mischewski 79.

Ot SchWArZhOLZ

01.04. Erich Rosenberger 75.
01.04. Margarete Scheffler 85.
13.04. Helmut Weltzien 71.
14.04. Bruno Neumann 81.
18.04. Friedrich Wetter 87.

GemeinDe iDen

15.04. Hans-Günter
 Stallbaum 80.
17.04. Christel Brühahn 81.
17.04. Ruth Görs 79.
18.04. Waltraut Kaiser 71.
21.04. Heinrich Kubernuß 78.
26.04. Heidemarie Berger 73.
26.04. Margot Stallbaum 80.
26.04. Eva Staschok 86.

Ot BÜttnerShOf

28.04. Hans-Joachim
 Kricheldorf 75.

Ot KAnnenBerG

07.04. Heinz Schulz 76.
16.04. Aline Meiser 76.

GemeinDe rOchAu

05.04. Helga Behrends 77.
05.04. Karl Deutsch 81.
10.04. Hermann Behrens 83. 
12.04. Helga Welke 80.
20.04. Erika Minte 84.
21.04. Renate Seelig 75.
24.04. Renate Lifka 70.
29.04. Herman Wendt 70.

Ot häSeWiG

25.04. Helga Riek 90.
29.04. Günter Wengler 83.

Ot KLein SchWechten

07.04. Ute Homann 76.
24.04. Erhard Schüßler 84.
29.04. Doris Schröder 76.

Ot SchArtAu

02.04. Karin Groebke 70.

Ot ZieGenhAGen

29.04. Hubert Fellenberg 81.

Gesundheit, Wohlergehen und  
viel Glück! Allen Jubilaren die  
besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!Geburtstage

im April
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Ausflug zur Leipziger Buchmesse – 
ein spannender tag für Klasse 4b
Einen tollen Ausflug erlebten 
wir, die Schüler der Klassen 4 a 
und 4 b der Grundschule 
Arneburg. Am 12. März fuhren 
wir zusammen mit einigen 
Eltern und Lehrern zur Buch-
messe nach Leipzig. Gut gelaunt 
ging es von Stendal mit dem 
Zug los nach Leipzig. Die 
Buchmesse wurde an diesem 
Tag eröffnet und somit von sehr 
vielen Menschen besucht. Es 
gab mehrere Hallen zu erkun-
den, die in verschiedene 
Themen aufgeteilt waren. 
Zuerst waren wir in der Halle 2, 
in der die Kinder- und Jugend-
bücher untergebracht waren. Es 
gab dort sehr viele Stände und 
viele verschiedene Buchthe-
men. In der Kinderbuchhand-
lung konnte man gleich die 
neusten Bücher kaufen. Beson-
ders interessiert haben mich die 
Pferdebücher. In der Halle 4 gab 

es ein Musikzimmer, dort 
wurde Live-Musik gespielt und 
man konnte Musikinstrumente 
ausprobieren. Eine große 
Manga- und Comicausstellung 
war in Halle 1 untergebracht. 
Lustig fand ich die vielen Leute, 

die sich als Mangafiguren 
verkleidet haben und so durch 
die Messe liefen. Ziemlich 
geschafft und mit ein paar 
neuen Büchern im Gepäck 
fuhren wir dann am späten 
Nachmittag wieder zurück nach 

Hause. Es war ein tolles Erlebnis 
und ein spannender Tag für 
mich.

Mathilda Fricke, Klasse 4 b der 
Grundschule Arneburg

elbräuber der  
Kita Arneburg sagen „Danke“
Das Biosphärenreservat Mit-
telelbe, Standort Arneburg, und 
die Kindertagesstätte „Elbräu-
ber“ Arneburg haben seit 
Anfang 2013 einen Kooperati-
onsvertrag. Seit dieser Zeit 
konnten wir zahlreiche Projekte 
verwirklichen! So entstand auf 
unserem Spielplatz ein Tast- 
und Fühlpfad, der im Sommer 
rege barfuß genutzt wird. Auch 
ein Haus für unser Spielzeug 
entstand, so dass wir für 
unseren kurzen Beine auch 
kurze Wege haben.
Unser letztes Projekt, eine 
Abgrenzung des Spielplatzes 
entstand auch wieder unkom-
pliziert und Dank der fleißigen 
Hände von Herrn Hubert Heger 
und Herrn Wilfried Kühnel. Wir 

möchten uns auf diesem Wege 
recht herzlich bei den Männern 
vom Biosphärenreservat 
bedanken. Danke, dass Ihr 
immer ein offenes Ohr für uns 
habt! Danke für die vielen 
fleißigen Stunden auf unserem 
Spielplatz! Danke für die Hilfe 
und das Holz für unsere 
Holzwerkstatt! Danke für die 
schönen Stunden an der Elbe 
beim Stockbrot grillen und 
Bäume pflanzen uvm.! Danke, 
über so viel Wissenswertes über 
Bieber und die Elblandschaft! 
Wir wünschen und hoffen auf 
noch viele schöne Stunden mit 
Euch und sagen hiermit noch-
mal: Vielen Dank Männer!

Die Kinder und Erzieherinnen der 
Kita „Elbräuber“Arneburg

Auf, auf zum Osterfeuer – lockt den 
frühling mit euren Lichtern und Gesang
Treffpunkt ist am Donnerstag, 
den 2. April um 18 Uhr am 
Kindergarten. 
Um 18 Uhr marschieren wir 
wie jedes Jahr  mit vielen 
bunten Lampions zum Geräte-
haus der Freiwilligen Feuer-
wehr Goldbeck. Dort führen um 
ca. 18:30 Uhr die Kinder der Kita 
Regenbogenland in der Fahr-
zeughalle ein kleines Programm 
auf. Also Omas, Opas, Eltern und 
Geschwister, macht euch auf 
die Socken.
Allen Sangesfreudigen sei 

gesagt, auch der Heimatchor 
gibt wieder ein Stelldichein, bei 
dem kräftig mitgesungen 
werden kann.
Die Bewirtung erfolgt durch 
Erzieher und Eltern aus der Kita 
Regen-bogenland sowie durch 
Mitglieder des Fördervereins 
der FFW Goldbeck. 
Lasst euch überraschen und von 
den Leckereien verführen.
Gutes Wetter ist zwar bestellt, 
kann aber leider nicht garan-
tiert werden.  Für gute Laune ist 
jeder selbst zuständig.

AnzeIge
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Die Zweitklässler der Grund-
schule Arneburg führten am  
4. März die 2. Stufe des Lese-
löwenwettstreites auf Klassen-
stufenbasis durch. Es hatten 
sich 6 von 29 Schülern für 
diesen Wettstreit qualifiziert. 
Nachdem sie ihren Mitschülern 
und der Jury einen unbekann-
ten Text vorgelesen und dazu 
Fragen beantwortet haben, 
standen die drei Besten nach  
2 Stunden Wettstreit fest. Die 
beste Leserin war Josie Jänicke 
aus Arneburg (3. v. r.), gefolgt 
von Oskar Meier aus Hassel  
(2. v. r.) und Emily Neubert aus 
Groß Ellingen (1. v. r.). Die drei 
besten durften sich über 
Urkunden und kleine Preise 
freuen.

Seelöwenwettstreit der Arneburger Zweitklässler – 
urkunden und kleine Preise waren der Lohn

mit dem rad auf frauentags- 
Geschenke-tour durch unser Dorf
Der 8. März  – Internationaler 
Frauentag – und diesmal ein 
Tag wie er im Buche steht. Alles 
Paletti … Sonne … Wärme … 
Freunde … Freude … Eine 
außergewöhnliche Frauen-
tags-Überra-
schung erhielten 
die Seniorinnen 
aus Bertkow und 
Plätz am Sonntag. 
Jede Seniorin 
erhielt eine 
kleine Aufmerk-
samkeit zum 
Frauentag 
– einen Topf mit 
Hornveilchen. 

Diese Aktion ist bei den Frauen 
super angekommen und mir 
hat es viel Freude bereitet.

J. Kirschner
Seniorenbetreuerin
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„regenbogenland“ Goldbeck –  
leckerer tag in Pizzeria

Im Rahmen unseres Jahrespro-
jektes „Berufe in unserer 
Region“ besuchten die Kinder 
der älteren Gruppe die ortsan-
sässige Pizzeria der Familie 
Breitkopf.
Mit neu gesponserten Schürzen 

der Familie Beier-Wohlfahrt 
und der Aufschrift "Regenbo-
genkünstler", fertigten die 
Kinder einen Hefeteig und 
staunten dabei über die große 
Knetmaschine und Käsereibe, 
welche sie sogar selber bedie-
nen durften.
Ganz individuell nach ihrem 
Geschmack belegten die Kinder 
ihre eigene Pizza. Manches Kind 
war erstaunt, wie viel Arbeit so 
eine Pizza macht und wie 
schnell sie weggefuttert ist.
Wie im richtigen Leben brachte 
uns der Lieferservice unsere 
Pizzen in den Kindergarten und 
unser heutiges Mittagessen 
schmeckte uns besonders 
lecker.
Entsprechend unserem Haupt-
leitsatz in unserem Konzept 
„Lernen durch Handeln“, 
erlebten die Kinder dank 
Andrea Breitkopf einen tollen 
Tag.
Dafür ein herzliches Danke-
schön und viel Erfolg weiterhin, 
denn die Pizzeria feiert in 
diesem Jahr ihr 10-jähriges 
Jubiläum.

Heidi Denzin, 
Erzieherin der älteren Gruppe im 

„Regenbogenland“ Goldbeck.

Spannende Lesenacht  
in der Grundschule iden
 Am 13. März hatten wir, die  
Schüler der 3. Klasse der Grund-
schule Iden, unsere zweite 
Lesenacht.
Nach dem Aufbau unserer 
Matratzen stellte jeder von uns 
sein Lieblingsbuch vor und 
konnte in 3 Minuten seine 
Lesekenntnisse zeigen.
Als Gast war Frau Ihlefeld 
eingeladen und stellte ihren  
3. Band vom „Ritter Renald“ vor.
Es war sehr spannend für uns. 
Wir haben wie die Ritter 
getanzt und getrocknetes Obst 
gegessen.
Dann haben wir alle zusammen 
leckeres Abendbrot gegessen 
und anschließend noch eine 
Wanderung im Dunkeln 
gemacht, die natürlich sehr 

aufregend war. Danach gab es 
eine 2. Leserunde.
Anschließend haben wir uns 
auf die Nacht vorbereitet und 
noch lange erzählt. Nach und 
nach sind wir aber dann doch 
eingeschlafen.
Gegen 6.30 Uhr wurden alle 
langsam wach, wir haben dann 
aufgeräumt und zusammen 
gefrühstückt.
Es hat uns wieder großen Spaß 
gemacht.
Wir möchten uns bei unseren 
Eltern bedanken, die unsere 
Lesenacht so toll vorbereitet 
haben.

Malwina Prigge
Grundschule Iden

Klasse 3
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ein tag in der frauenklinik – 
Viertklässler hatten aufregenden tag
Mittwoch, der 18. Februar war 
der Tag, an dem wir in die 
Frauenklinik gefahren sind. 
Eine Hebamme hat uns in 
Empfang genommen, zusam-
men sind wir dann losgegan-
gen. Als erstes haben wir ein 
kleines Baby gesehen, wie es 
gewaschen, gewogen und 
gewickelt wird. Die Temperatur 
wurde auch gemessen. Baby 
Mina durfte heute mit der 
Mutter nach Hause. 
Im Flur hingen viele Babybilder, 
auf den Bildern waren Drillinge, 
Zwillinge und einzelne Babys. 
Mit der Krankenschwester und 
der Hebamme sind wir dann in 
einen Nebenraum gegangen, 
wo wir die Brutkästen sehen 
konnten. Dort lagen die Babys, 
die zu klein auf die Welt kamen. 

Es stand auch ein Computer im 
Raum, wo man sehen konnte, 
ob die Atmung des Kindes und 
der Herzschlag in Ordnung sind. 
Die Abteilung, in der wir waren, 
hieß Neonatologie, hat uns die 
Hebamme erklärt.
Danach sind wir in den Kreiß-
saal gegangen, wo die Babys zur 
Welt kommen. Dort haben uns 
die Hebamme und die Schwes-
ter viel zum Thema, wie das 
Baby auf die Welt kommt, 
erklärt.
Zum Schluss haben wir uns 
eine Bilderwand angeguckt. 
Viele Babybilder waren dort 
und einige von uns haben sich 
auch wiedererkannt.

Emily Müller, Klasse 4 a der 
Grundschule Arneburg

Schauvorführung der freiwilligen feuerwehr Goldbeck – 
vorbeugender Brandschutz für die Schüler der 3. Klasse
Am 27. Februar kam die Feuer-
wehr. Aber nicht um einen 
Brand zu löschen. Nein, sie kam, 
um uns zu zeigen, wie schnell 
ein Weihnachtsbaum brennen 
kann.
In der 6. Stunde wurden die 
Klassen nach draußen auf die 
Wiese vor der Kegelhalle 
geführt. Unsere Lehrer haben 
eine Tanne aus dem Schulgar-
ten geholt. Danach hat die FFW 
ein kleines Feuer unter der 
Tanne gemacht (es soll eine 
Kerzen abgeben). Leider war die 
Tanne wohl noch zu nass. Aber 
dann haben sie Holz in eine 
Schüssel gemacht und angezün-
det. Danach hat der Baum 
gebrannt und Markus Schrader 
hat das Feuer gelöscht und zwar 
mit einen Feuerlöscher. Die 
Feuerwehrkinder sind zu 
Gunnar Falk gegangen. Wir 
haben uns das Feuerwehrauto 

angeguckt und wir sollten uns 
ein paar Sachen erklären lassen, 
z.B. die Tragkraftspritze, Press-
luftatmer, ABCD Schläuche und 

Stützkrümmer. Bei Markus 
Schrader haben wir experimen-
tiert und wir haben mal 
gerochen, wie Gas riechen kann. 

Vielen Dank an die FFW Gold-
beck, dass sie sich die Zeit 
genommen haben, uns alles zu 
erklären.         Klasse 3

Bekanntmachung  
der Jagdgenossenschaft Bertkow
Die Jagdgenossenschaft Bert-
kow hat auf ihrer Vollversamm-
lung am 6. März beschlossen, 
dass der diesjährige Reinertrag 

für gemeinnützige Zwecke 
gespendet wird.

André Witwar 
Jagdvorsteher

Koch- und backfreudige  
ellinger und Krusemarker aufgepasst!
In diesem Jahr feiern wir 725 
Jahre Klein und Groß Ellingen 
sowie 825 Jahre Hohen-
berg-Krusemark. Große Planun-
gen laufen bereits und vom 17. 
bis 20. September wird es 
schöne Festtage geben.
Um die Einwohner beider 
Dörfer näher zu bringen, haben 
wir die Idee, ein „Rezeptbuch“  
zu erstellen, so nach dem Motto 
„Wir kochen unser Süppchen 
zusammen“. Darin sollen 
„Ellinger“ und „Krusemarker“  
ihre Lieblingsrezepte veröffent-
lichen.  Damit es eine bunte 
Mischung gibt, freuen wir uns 
auf ganz viele, verschiedene 
Rezepte für leckere Kuchen, 
deftige Braten, fruchtige 

Bowlen, peppige Dips, süffige 
Getränke, Partyhits und und 
und – jeder  wie er mag.  Die 
Heftchen sollen dann zum 
Festjubiläum im September 
verkauft werden. Wir freuen 
uns auf ganz viele Rezepte, die 
Sie bitte am besten handschrift-
lich (nicht Bedingung) und mit 
Namen und Ort versehen, bis 
zum 30. Juni bei folgenden 
Personen abgeben können: 
Christine Salomon, Arneburger 
Straße 7, Groß Ellingen; Ina 
Huth, Eichstraße 6, Hohen-
berg-Krusemark; Petra Kautz, 
Gartenstraße 6, Hohen-
berg-Krusemark. 
Vielen Dank – wir sind ge-
spannt!

AnzeIge
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einladung der  
Jagdgenossenschaft Klein Schwechten
Am Donnerstag, den 16. April 
um 19Uhr findet im Feuerwehr-
gerätehaus unsere alljährliche 
Jagdversammlung in Klein 
Schwechten statt. Hierzu sind 
alle Eigentümer von Grundflä-
chen der Gemarkung Klein 
Schwechten recht herzlich zur 
Versammlung eingeladen.

tagesordnung: 
1.  Bericht des Vorstandes
2.  Bericht des Jagdpächters 

über das Jagdjahr
3.  Kassenprüfung
4.  Verschiedenes
5.  Auszahlung der Jagdpacht
Im Anschluss daran wird ein 
Jagdessen gereicht.

gez. Jagdvorstand
Klein Schwechten

Konzert auf der helbig-Orgel 
in eichstedt am 2. mai
Der Förderkreis St. Kathari-
nen-Kirche Eichstedt/Altm. e. V. 
lädt zu einem Orgelkonzert am 
2. Mai  mit Kirchenmusikdirek-
tor Matthias Böhlert aus 
Salzwedel ein. Matthias Böhlert 
wurde 1956 in Zeitz geboren. 
Dort erhielt er auch Klavier- 

und Orgelunterricht.
Von 1978 bis 1984 studierte 
Herr Böhlert an der Evangeli-
schen Hochschule für Kirchen-
musik in Halle/Saale.
Seit 1984 ist Matthias Böhlert 
Kirchenmusiker in der Ev. 
Katharinengemeinde Salzwedel 
und evangelischen Kirchenkreis 
Salzwedel.
Im Jahr 2004 wurde er dort für 
seine Verdienste zum Kirchen-
musikdirektor ernannt.
1990 nahm er an der Internatio-
nalen Sommerakademie für 
Organisten in Haarlem /
Niederlande teil. Auch führten 
ihn regelmäßige Orgelkonzerte, 

darunter auch viele Benefizkon-
zerte nach Polen, Österreich, 
Liechtenstein, Russland sowie 
in bedeutende Kirchen Deutsch-
lands (Dom Stendal, Magde-
burg, Schwerin, Kirchen in 
Rostock, Berlin, Halle/S., Frank-
furt/M, Kiel u.a.). Zwischen 

2011 und 2014 standen 
Konzertreisen in Tokio, 
Melbourne, Südafrika, 
Namibia, Buenos Aires 
auf dem Programm. In 
diesem Jahr soll es noch 
in die USA und Nord-
amerika gehen.
Zu seinen größten 
Aufführungen gehören 
große Oratorien und 
Messen des Barocks, der 
Klassik, Romantik und 
Gegenwart. Unter 
anderem Werke von 
Bartholdy und Bach.

Zu erwähnen wäre noch der 
Jugendchor, der unter Matthias 
Böhlerts Leitung in jedem Jahr 
Konzertreisen national und 
international unternimmt.
Böhlerts kompositorisches 
Schaffen umfasst Orgel- und 
Klavierwerke, Solo- und Chorli-
teratur für den gottesdienstli-
chen und konzertanten Ge-
brauch.
Dabei stützt er sich bewusst auf 
traditionelle Stilrichtungen und 
Formen.
Der Eintritt für das Konzert ist 
frei, am Ausgang wird um eine 
Spende gebeten.

honigblütenfest  
in Wischer am 9. mai
Am 9. Mai findet ab 14 Uhr das 
traditionelle Honigblütenfest 
des Vereins Naturfreunde 
Wischer e. V. auf dem Spielplatz 
in Wischer statt.
Für unsere kleinen Gäste gibt es 
eine Hüpfburg, Ponyreiten, 
Kinderschminken und was 
Süßes.

Für unsere großen Gäste gibt es 
frischen Bienenstichkuchen 
und Kaffee, Bratwurst vom Grill, 
frisch geräucherte Forellen und 
Getränke. Dazu laden wir alle 
recht herzlich ein.

Verein 
Naturfreunde Wischer e. V.
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ein toller Wandertag – tiere 
und Pflanzen im mittelpunkt

Ein sehr abwechslungsreicher 
Wandertag führte die Mädchen 
und Jungen der zweiten Klasse 
der Grundschule Iden am 
Mittwoch, dem 18. März zuerst 
in die Rohrbecker Heide. Dort 
wurden sie schon vom Re-
vierförster Herrn Schulze 
empfangen. Pflanzen und Tiere 
des Waldes standen im Mittel-
punkt einer interessanten 
Wanderung und einiger Spiele. 
Der Wandertag führte die 
Kinder weiter zur LLFG in Iden. 
Bevor der Schäfer Herr Kassuhn 
die Klasse zu den Schafen 
führte, zeigte er ihr die Stallan-
lagen der Rinderhaltung. Vom 

Kälbchen bis zum Melken 
konnte er den Kindern sehr viel 
Wissenswertes vermit-
teln. Auch bei den Schafen gab 
es viel zu sehen und vor allem 
die Lämmer begeisterten.
Sicher führen weitere Wander-
tage in die landwirtschaftlichen 
Betriebe unserer Region. Die 
Kinder sind mit großer Freude 
dabei.
Ein großes Dankeschön an 
Herrn Schulze, Herrn Kassuhn  
und an die Eltern, die diesen 
tollen Wandertag ermöglichten.   
 

Jens-Uwe Marquardt
Rektor

Spiel und Spass satt – 
super fußballtrainingslager! 
Spiel und Spass satt, das hatten 
zehn Kinder und zwei Betreuer 
des SV Altmark Iden vom 
Freitag bis zum Sonntag in der 
Landessportschule in Osterburg. 
Die Mitglieder der Sektion 
Jugend- und Freizeitsport 
Rohrbeck hatten sich für diese 
Tage auf dem Fuchsbau zu 
einem Fußballtrainingslager 
eingemietet. 
Die Jugendlichen im Alter von 
8-14 Jahren sowie ihr Trainer 
Helmut Sasse und Pavel Osvald 
als Betreuer nutzten alle 
Angebote der Landessportschu-
le, und die sind sehr vielfältig.
Neben dem Fußballplatz 
wurden die Kampfsporthalle, 
die Schwimmhalle, die Kraft- 
sporthalle sowie der Seminar-
raum ausgiebig genutzt.
Im Letzteren gab es nicht nur 
Unterweisungen, nein auch 

einen Wettkampf Groß gegen 
Klein im Memory.
Hier erwiesen sich die Kids als 
die Besseren und konnten den 
Preis, etliche Tüten Chips mit 
auf die Zimmer nehmen. 
Die Resonanz bei den Kindern 
am Sonntag war eindeutig, das 
nächste Fußball Camp muss 
mindestens eine Woche gehen. 
Und geplant ist es für das 
nächte Jahr auf jeden Fall. 
An dieser Stelle möchten sich 
alle Teilnehmer der Rohrbecker 
Sektion beim hilfsbereiten und 
freundlichen Team der Landes-
sportschule, auch für das 
leckere Essen bedanken. 
Schön, dass es diese Einrichtung 
hier bei uns in der Nähe gibt, sie 
ist eine wichtige Bereicherung 
für die Jugendarbeit, so die 
Bereuer.
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Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Verbands-
gemeinderat die folgende, vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 
26.01.2015 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 6.867.900 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.793.200 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.867.900 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.743.200 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 0 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    259.800 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
150.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeinde wird auf 40,782 % festgesetzt.

§ 6

1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen 
als für die Verbandsgemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen 
werden, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 130.000,00 Euro und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

3.  Rückstellungen sind nach § 35 der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) im Einzelfall ab 2.000 Euro zu bilden.

Goldbeck, den 26.01.2015

Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.04.2015 bis 14.04.2015 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
LK Stendal, Rechtsamt am 11.03.2015 unter dem Aktenzeichen 30.01.00-
2.1.-051 2015 erteilt worden.

Goldbeck, den 26.01.2015

Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

— Amtliche Bekanntmachungen —
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Abwägung der Stellungnahmen zur öffentlichen Auslage und Beteiligung  

der Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des Teil-Flächennutzungsplans Arneburg

Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck hat auf seiner Sitzung am 
02.03.2015 folgenden Beschluss 02/0005/15 gefasst:

Beschlusstext:
Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck beschließt auf seiner heuti-
gen Sitzung nach Beratung der zum Entwurf des Teil-Flächennutzungsplans 
Arneburg eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange und der Bürgerbeteiligung die Abwägung der Stellung-
nahmen gemäß beiliegendem Vorschlag (Abwägungstabelle).

Begründung:
Im Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von Flächennutzungsplänen sind 
die Bürger und die Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Der Entwurf des 
Teil-FNP Arneburg hat in der Zeit vom 8.08.2014 bis zum 8.09.2014 öffentlich 

ausgelegen. Die abgegebenen Stellungnahmen sind zu prüfen, zu werten 
und gegebenenfalls bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. 
Der Bauausschuss des Verbandsgemeinderates Arneburg-Goldbeck hat auf 
seiner Sitzung am 27.01.2015 über den Abwägungsvorschlag gemeinsam mit 
dem Stadtrat Arneburg beraten, die Abwägung bestätigt und die Beschluss-
fassung in der vorgeschlagenen Fassung durch den Verbandsgemeinderat 
empfohlen. Der Stadtrat Arneburg hat die Zustimmung zum Abwägungsvor-
schlag erteilt.

Eike Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

Aufhebungssatzung zur 
Benutzungs- und Gebührensatzung der  

Verwaltungsgemeinschaft Arneburg-Goldbeck für den Saal in Arneburg, Breite Straße 15

Aufgrund der §§ 4, 5 Abs. 1, 8 und 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz- 
KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2014 (GVBI. 
LSA S. 288) hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck auf seiner Sitzung am 02.03.2015 folgende Aufhebungssat-
zung beschlossen:

§ 1
Die Satzung der Verwaltungsgemeinschaft Arneburg-Goldbeck zur Benut-
zungs- und Gebührensatzung für den Saal in Arneburg, Breite Straße 15 vom 
23.07.2008 wird aufgehoben.

§ 2
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend zum 
27.02.2013 in Kraft.

Goldbeck, den 02.03.2015

Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

Ausschreibung – Gebäude ehemaliger Hort Grundschule Hohenberg-Krusemark

Die Gemeinde Hohenberg-Krusemark beabsichtigt ein Gebäude in Hohen-
berg-Krusemark, Ellinger Straße 51 mit einer vermessenen Grundstücksflä-
che von 3.057 m² zu verkaufen.
Ein Teil des Gebäudes ist derzeit vermietet. Zu dem Grundstück gehört ein 
Wohnhaus, ein Garagenkomplex, ein Garten sowie eine landwirtschaftliche 
Fläche die derzeit verpachtet ist.

Nähere Informationen erhalten Sie unter 039388/971-41 (Frau Jagieniak/
Frau Lindau)

Gebote können in der Zeit vom 01.04.2015 bis 30.04.2015 angegeben wer-
den

an:  Gemeinde Hohenberg-Krusemark
über:  Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
 An der Zuckerfabrik 1
 39596 Goldbeck

Für die  Besichtigung des Gebäudes mit Grundstück und die Einsicht in das 
vorliegende Gutachten vereinbaren Sie bitte unter o. g. Telefonnummer, mit 
der Kämmerei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck einen Termin.
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Planfeststellungsverfahren für die Deichsanierung/Deichrückverlegung  
des linken Elbedeiches im Abschnitt Fähre Sandau bis Altenzaun

Vorhabensträger: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) 
Durchführung des Erörterungstermins im Rahmen des Anhörungsverfahrens

1. Der Erörterungstermin beginnt
am: 22.04.2015, um 10:00 Uhr
im: Landesverwaltungsamt, Dessauer Straße 70, 06118 Halle (Saale) 

im Raum 107.
 Am vorgenannten Termin sollen die im Rahmen des Anhörungsverfah-

rens eingegangenen Stellungnahmen erörtert werden.
2. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
3. Neben dieser Bekanntmachung erfolgen gesonderte schriftliche Ladun-

gen.
4. Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange berührt werden, 

freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu rei-
chen.

5. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch 
ohne ihn verhandelt werden kann, dass verspätete Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben und dass das Anhörungsverfahren mit Schluss der 
Verhandlung beendet ist.

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden sind, werden nicht in dem Erörte-
rungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 
behandelt.

7. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestel-
lung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

8.  Die Anhörungsbehörde fertigt vom Erörterungstermin eine Niederschrift. 
Die Träger öffentlicher Belange und Verbände, die am Erörterungstermin 
teilgenommen haben, können sich den sie betreffenden Teil aus der 
Niederschrift übersenden lassen.

 Ein diesbezüglicher Antrag ist im Erörterungstermin beim Verhandlungs-
leiter zu stellen.

Trumpf
Verbandsgemeindebürgermeister

— Amtliche Bekanntmachungen —

Bodenordnungsverfahren: Hassel 
Landkreis: Stendal 
Verfahrens-Nr.: SDL 4/0371/04

Einladung zur ersten Teilnehmerversammlung mit der Tagesordnung Wahl des Vorstandes  
der Teilnehmergemeinschaft aufgrund der Einleitung des Bodenordnungsverfahrens Hassel

Mit Beschluss vom 08.12.2014 wurde das Bodenordnungsverfahren (BOV) 
Hassel für die Gemarkung Hassel und Teile der Gemarkungen Arneburg, 
Sanne, Stendal sowie Storkau angeordnet.
Mit der Bekanntmachung dieses Beschlusses entstand die Teilnehmerge-
meinschaft Hassel als Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Teilnehmer am Verfahren sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 
zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke sowie die Inhaber von selb-
ständigem Eigentum an Gebäuden und Anlagen auf diesen Grundstücken. 

Die Teilnehmer werden hiermit zur Wahl des Vorstandes der
 Teilnehmergemeinschaft am Dienstag, den 21.04.2015 um 19.00 Uhr 
in das Dorfgemeinschaftshaus Hassel, Dorfstraße 15, 39596 Hassel

eingeladen.

Die Teilnehmergemeinschaft Hassel wählt unter Leitung der Flurneuord-
nungsbehörde den aus mehreren Mitgliedern bestehenden Vorstand.
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer besitzen. Wünschenswert 
ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Wahl des 
Vorstandes beteiligen.
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark als 
Flurneuordnungsbehörde setzt die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Vorstandes auf fünf (5) fest. 
Gleichzeitig werden anlässlich der Vorstandswahl auch die fünf (5) Stellver-
treter der fünf (5) Vorstandsmitglieder in einem Wahlgang bestimmt (§ 21 (5) 

Flurbereinigungsgesetz –FlurbG).
Wählbar in den Vorstand sowie in den Kreis der Stellvertreter sind 
auch Personen, die nicht dem Kreis der Teilnehmer angehören, z. B. 
Pächter oder Bewirtschafter der Grundstücke des Bodenordnungs-
gebietes und/oder auch Träger von Ehrenämtern sowie Bedienstete 
der Kommunalverwaltung. Gewählt sind dann diejenigen, welche die 
meisten Stimmen erhalten (§ 21 (3) FlurbG).
Stellvertreter sind diejenigen Bewerber, die nach den gewählten 5 Vor-
standsmitgliedern jeweils die meisten Stimmen auf sich vereinigen können.
Demzufolge sollten mindestens zehn (10) Bewerber bei der Wahl 
des Vorstandes vorgeschlagen werden und sich zur Wahl stellen.
Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Jeder Teilnehmer hat eine Stimme; 
gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Einigen sich ge-
meinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so können sie ihr 
Wahlrecht nicht ausüben.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte haben 
sich in der Versammlung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 
Die Unterschrift des Vollmachtgebers muss amtlich beglaubigt sein. Eine 
amtliche Beglaubigung erteilen Behörden (z. B. die Gemeinde) gemäß §108 
FlurbG gebührenfrei.
Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 (3) FlurbG im Wahltermin jeder Teil-
nehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere 
Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversammlung 
anwesend sein können, werden daher zweckmäßig eine Person bevollmäch-
tigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist.

Öffentliche Bekanntmachung
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Versäumt ein Teilnehmer den Wahltermin oder erklärt er sich nicht bis zum 
Schluss des Termins zur Wahl des Vorstandes, so wird angenommen, dass 
er mit dem Wahlergebnis einverstanden ist (§ 134 (1) FlurbG).
Kommt die Wahl im Termin nicht zustande und verspricht ein neuer Wahl-
termin keinen Erfolg, so kann gemäß § 21 (4) FlurbG die Flurbereinigungsbe-
hörde nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung Mitglieder 
des Vorstandes bestellen.
Kommt eine Wahl im Termin zustande, wird im Anschluss die erste Vor-
standssitzung stattfinden, in welcher der gewählte Vorstand der Teilneh-
mergemeinschaft seinerseits den Vorstandsvorsitzenden und dessen Stell-
vertreter wählt.

Hinweis:
Diese Einladung und die Unterlagen zum Einleitungsbeschluss sind ebenfalls 
auf der Internetseite der Flurneuordnungsbehörde www.alff.sachsen-anhalt.
de/alff-altmark einzusehen.
Soweit die Teilnehmer und deren Anschriften bekannt sind, erfolgt eine per-
sönliche Einladung.

Stendal, 10.03.2015

Im Auftrag

gez. Kriese                                                                    (DS)
Sachgebietsleiter
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Öffentliche Bekanntmachung 
3. Änderungsanordnung vom 16.02.2015

Verfahren: Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Berge 
Landkreis: Stendal 
Verf.-Nr.: SDL 6/0148/02

Beschluss:
1. Die Flurneuordnungsbehörde Altmark ordnet hiermit eine Änderung des 

Flurneuordnungs gebietes nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) in der geltenden Fassung an. Das mit Beschluss vom 15.04.2005 
nach § 86 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG eingeleitete und mit den Anordnungen 
vom 30.05.2008 sowie vom 14.05.2010 geänderte vereinfachte Flurbe-
reinigungsverfahren wird hiermit nochmals geringfügig geändert.

2. Die bereits vorhandene Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts wird um die Eigentümer im Hinzuziehungsgebiet 
erweitert. Der am 21.09.2005 gewählte Vorstand der Teilnehmerge-
meinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Berge besteht fort.

Verfahrensgebiet:
Das Verfahrensgebiet ändert sich wie folgt:
In das Flurneuordnungsgebiet werden folgende Flurstücke neu einbezogen:

Gemarkung Flur Flurstücke Fläche in ha

Sandauerholz 7 168 0,9600

Sandauerholz 7 169 1,6800

Sandauerholz 7 170 2,4700

Sandauerholz 7 171 1,0100

Das sind insgesamt 6,1200 ha.

Die Grenze des geänderten Flurneuordnungsgebietes ist auf der zu dieser 
Anordnung gehö renden Gebietskarte farbig gekennzeichnet.
Das gesamte Verfahrensgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von rd. 277 ha.

Begründung:
Mit der im Jahr 2014 durchgeführten Deichbaumaßnahme in der Gemarkung 
Sandauerholz wurde durch den neu dimensionierten Deich die Flurgrenze 
zwischen der Flur 3 und der Flur 7 überschritten. Diese Flurgrenze ist zum Teil 
gleichzeitig die Verfahrensgrenze des Flurberei nigungsgebietes.
Um bei der Neuzuteilung im Flurbereinigungsverfahren den ausgebauten 
Deich katastermäßig auch nach seiner tatsächlichen Dimensionierung aus-
weisen zu können, sind die oben ange führten, durch die Deichbaumaßnahme 

in Anspruch genommenen Flurstücke in der Flur 7 der Gemarkung Sandauer-
holz zum Flurbereinigungsverfahren hinzuzuziehen.

Zeitweilige Einschränkung des Eigentums:
Von der Bekanntgabe dieser Änderungsanordnung bis zur Unanfechtbarkeit 
des Flurbereini gungsplanes gelten für die hinzugezogenen Flurstücke gemäß 
§§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG fol gende Einschränkungen:

a)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der 
Flurneuordnungs behörde nur Änderungen vorgenommen werden, die 
zum ordnungsgemäßen Wirt schaftsbetrieb gehören.

b)  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dür-
fen nur mit Zu stimmung der Flurneuordnungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen her gestellt oder beseitigt worden, können sie im Flurbereini-
gungsverfahren unberücksichtigt blei ben. Die Flurneuordnungsbehörde kann 
den früheren Zustand nach § 137 FlurbG wieder her stellen lassen, wenn dies 
der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte: 

A: vorliegende 3. Änderungsanordnung
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Verfahren berechtigen (insbesondere Pacht-, Miet- und 
Bewirtschaftungsrechte), werden auf gefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 
Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
Akazienweg 25, 39576 Stendal, anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Altmark innerhalb einer von diesem zu setzenden Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ab lauf der Frist ist der Anmeldende nicht 
mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann die Flur neuordnungsbehörde gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG die bisheri-
gen Verhandlungen und Festset zungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung einge tretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
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der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§14 Abs. 3 FlurbG).

B: 2. Änderungsanordnung vom 14.05.2010
Mit der Änderungsanordnung vom 14.05.2010 wurden die folgenden Flurstü-
cke zum o.a. FBV hinzugezogen:
Gemarkung Berge Flur 1 Flurstücke: 90, 203, 204, 212
Für diese Änderungsanordnung ist eine öffentliche Bekanntmachung un-
terblieben und damit auch die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 
Rechte für die hinzugezogenen Flurstü cke.
Inhaber von Rechten an den Flurstücken 90, 203, 204, 212 in der Flur 1 der 
Gemarkung Ber ge, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Verfahren berechti gen (insbesondere Pacht-, Miet- und Be-
wirtschaftungsrechte), werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte innerhalb 
von 3 Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors ten 
Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal, anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Altmark innerhalb einer von diesem zu setzenden Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ab lauf der Frist ist der Anmeldende nicht 
mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann die Flur neuordnungsbehörde gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG die bisheri-
gen Verhandlungen und Festset zungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung einge tretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

7. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Änderungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Wider spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift beim

 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
 Akazienweg 25, 39576 Stendal

einzulegen.

Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem 1. Tag der Bekanntmachung. Für die 
Wahrung der Frist ist das Datum des Einganges des Widerspruchs bei der 
Behörde maßgebend.

Betretungsrecht
Zur Durchführung der Flurneuordnung ist das Betreten der beteiligten und 
benachbarten Grundstücke und die Vornahme von Arbeiten durch die Be-
diensteten der Flurneuordnungsbe hörde oder den von ihr Beauftragten erfor-
derlich und von den Eigentümern und Besitzern zu gestatten. (§ 35 FlurbG).

Im Auftrag 

Dr. Paschke
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

— Amtliche Bekanntmachungen —
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Beschluss vom 04.03.2015

Bodenordnungsverfahren: Lindtorf 
Landkreis: Stendal 
Verfahrens-Nr.: SDL 4/0383/06

Hiermit wird das Bodenordnungsverfahren Lindtorf gemäß § 56 Landwirt-
schaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) in Verbindung mit § 86 des Flurbe-
reinigungsgesetzes (FlurbG) in den jeweils gültigen Fassungen angeordnet. 

1. Verfahrensgebiet
Das Bodenordnungsverfahren wird für Teile der Gemarkung Lindtorf und ge-
ringe Teile der Gemarkungen Arneburg, Baben, Eichstedt, Hohenberg-Kru-
semark sowie Jarchau eingeleitet. Teile der Ortslagen Lindtorf und Rindtorf 
sind in das Bodenordnungsverfahren einbezogen. 
Die dem Verfahren unterliegenden Flurstücke sind im Verzeichnis der Verfah-
rensflurstücke als Bestandteil dieser Anordnung aufgeführt (Anlage 1). Die 
Verfahrensfläche beträgt ca. 1.366 ha. Die Grenze des Verfahrensgebietes ist 
der zu dieser Anordnung gehörenden Gebietskarte zu entnehmen (Anlage 2).

2. Beteiligte
Teilnehmer am Verfahren sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 
zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke sowie die Inhaber von selb-
ständigem Eigentum an Gebäuden und Anlagen auf diesen Grundstücken 
nach Art. 233 § 2 b sowie § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB). Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft.
Nebenbeteiligte am Verfahren sind die Inhaber von Rechten an den zum 
Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht 
zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung fester 
Grenzzeichen an der Grenze des Verfahrensgebietes mitzuwirken haben.

3. Teilnehmergemeinschaft
Die mit der Bekanntmachung dieses Beschlusses entstehende Teilnehmer-
gemeinschaft führt den Namen 

„Teilnehmergemeinschaft Lindtorf“.

Sie ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in Lindtorf, 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Landkreis Stendal.

4. Gründe
Der Beschluss beruht auf berechtigten Anträgen von Landwirtschaftsbetrieben 
und Grundeigentümern sowie der ehemaligen Gemeinde Lindtorf gem. § 53 Abs. 
1 LwAnpG zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse nach 
dem 8. Abschnitt des LwAnpG. Die Voraussetzungen nach § 86 Abs. 1 FlurbG 
liegen ebenfalls vor.
Die beantragenden Landwirtschaftsbetriebe machen geltend, dass zahlreiche 
sachenrechtliche Konflikte, die auf der Kollektivierung der Landwirtschaft der 
DDR beruhen, übernommen wurden und fortwährend bestehen. Bis heute ist 
es den Betrieben nicht gelungen, diese die Landbewirtschaftung hemmenden 
Rechtsbeziehungen privatrechtlich einer Lösung zuzuführen und an BGB-konfor-
me Verhältnisse anzugleichen. Im Rahmen der Aufstellung der Neugestaltungs-
grundsätze nach § 38 FlurbG konnten diese Landnutzungskonflikte erfasst und als 
Antragsgrundlage bestätigt werden.
Im gesamten Verfahrensgebiet sind während der Bewirtschaftung durch die 
LPG auf der Grundlage des weitreichenden Nutzungsrechtes des LPG-Gesetzes 
umfangreiche Veränderungen durch Meliorationsmaßnahmen (z. B. Wirtschafts-
wege- und Gewässerbau) erfolgt. Diese hatten erhebliche Eingriffe in das Grund-
eigentum zur Folge, die bis dato andauern und rechtlicher Regelungen bedürfen. 
Insofern weist das Bodenordnungsgebiet eine Vielzahl von sachenrechtlichen 
Konfliktfeldern, wie Zerschneidung von Flurstücken, Wirtschaftswege und Ge-

wässer auf privatem Grund und Boden und Wegfall ehemaliger Erschließungs-
strukturen auf. Das eigentumsrechtliche Wege- und Gewässernetz stimmt mit 
dem örtlich Vorhandenen nicht überein. 
Obwohl die Landwirtschaftsbetriebe die nachteiligen Auswirkungen der proble-
matischen Rechtsbeziehungen durch aufwändige Nutzungstausche reduzieren, 
ist die Notwendigkeit deren Entflechtung nicht weggefallen und soll mit dem 
Bodenordnungsverfahren dauerhaft erfolgen. Nur durch eine Neuordnung der 
Eigentumsverhältnisse kann die Verfügbarkeit des Privateigentums an Grund und 
Boden in vollem Umfang geschaffen werden.
Da auch die Voraussetzungen nach § 86 FlurbG vorliegen, soll das Bodenord-
nungsverfahren nach § 56 LwAnpG kombiniert mit einem Verfahren nach § 86 
Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 FlurbG durchgeführt werden. Hierdurch lassen sich Ent-
scheidungen bündeln und die jeweiligen Verfahrensziele zweckmäßig ergänzen. 
Die Ziele nach § 86 FlurbG bestehen insbesondere in der Verbesserung der Agrar-
struktur. Dabei soll das Wirtschaftswegenetz an die Anforderungen der moder-
nen landwirtschaftlichen Infrastruktur angepasst sowie der zersplitterte Grund-
besitz zu wirtschaftlichen Bewirtschaftungseinheiten zusammengelegt werden.
Mit der Durchführung des Verfahrens soll insgesamt eine umfassende Neuord-
nung der Eigentumsverhältnisse bei gleichzeitiger Verbesserung der ländlichen 
Infrastruktur erfolgen und darüber hinaus ein maßgeblicher Beitrag für eine viel-
fältig strukturierte Landschaft geleistet werden.
Das Flurneuordnungsgebiet wurde nach Aufstellung der Neugestaltungs-
grundsätze so begrenzt, dass der Zweck der Bodenordnung und der Land- 
entwicklung möglichst vollkommen erreicht werden. 
Die voraussichtlich Beteiligten wurden am 11.12.2014 über das geplante Verfah-
ren aufgeklärt. Gesetzlich bestimmte Behörden und Organisationen einschließlich 
der landwirtschaftlichen Berufsvertretung sind gehört und unterrichtet worden.

5. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums
Von der Bekanntgabe des Bodenordnungsbeschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Bodenordnungsplanes gelten gemäß §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG 
folgende Einschränkungen:
a)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flur-

neuordnungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

b)  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen dür-
fen nur mit Zustimmung der Flurneuordnungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden.

c)  Obstbäume, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur 
in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Flurneuordnungsbehörde beseitigt werden.

d)  Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, können sie im Flurbereinigungsver-
fahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurneuordnungsbehörde kann den früheren 
Zustand nach § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Flurbereini-
gung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen worden, muss die 
Flurneuordnungsbehörde Ersatzpflanzungen auf Kosten der Beteiligten anordnen 
(§ 34 Abs. 3 FlurbG).
Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu d) vorgenommen worden, kann 
die Flurneuordnungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, 

Öffentliche Bekanntmachung
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die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichts-
behörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 5 FlurbG).
Wer gegen die unter b), c) und d) genannten Bestimmungen zuwiderhandelt, 
kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden.

6. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Verfahren berechtigen (insbesondere Pacht-, Miet- und 
Bewirtschaftungsrechte), werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 
Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, 
Akazienweg 25, 39576 Stendal, anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Altmark innerhalb einer von diesem zu setzenden Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht 
mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann die Flurneuordnungsbehörde gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

7. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Anordnung des Bodenordnungsverfahrens kann innerhalb von 
einem Monat nach Bekanntgabe schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Alt-
mark, Akazienweg 25, 39576 Stendal erhoben werden.
Für die Wahrung der Frist ist das Datum des Eingangs des Widerspruches 
bei der vorgenannten Behörde maßgebend.

Hinweise
Bekanntmachung und Auslage
Der entscheidende Teil dieses Beschlusses wird in der Flurbereinigungsge-
meinde und den daran angrenzenden Gemeinden nach den für die öffentliche 
Bekanntmachung von Verfügungen der Gemeinden bestehenden Rechtsvor-
schriften öffentlich bekannt gemacht. 
Dieser Beschluss mit Begründung, Verzeichnis der Verfahrensflurstücke und 
Gebietskarte liegt zwei Wochen lang nach dem ersten Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteiligten an folgenden Orten 
während der Geschäftszeiten aus:
•	 Verbandsgemeinde	Arneburg-Goldbeck,	An	der	Zuckerfabrik	1,	39596	

Goldbeck
•	 Einheitsgemeinde	Hansestadt	Stendal,	Am	Markt	1,	39576	Hansestadt	

Stendal
•	 Amt	für	Landwirtschaft,	Flurneuordnung	und	Forsten	Altmark,	Akazien-

weg 25, 39576 Hansestadt Stendal
Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetseite der Flurneuordnungsbe-
hörde www.alff-altmark.sachsen-anhalt.de ALFF Altmark/Aktuelles/Agrar-
struktur einzusehen.

Betretungsrecht
Zur Durchführung der Flurneuordnung ist das Betreten der beteiligten und 
benachbarten Grundstücke und die Vornahme von Arbeiten durch die Be-
diensteten der Flurneuordnungsbehörde oder den von ihr Beauftragten er-
forderlich und von den Eigentümern und Besitzern zu gestatten (§ 35 FlurbG).

Im Auftrag

gez. Trefflich                                                                (DS)
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Anlage 1
Bodenordnung Lindtorf Flurbereinigungsverzeichnis 

Verfahrensflurstücke
(laufende Bearbeitung)

Gemarkung Baben, Flur 4
16, 25, 27, 30, 32, 34, 36
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 20,5433 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 7

Gemarkung Baben, Flur 6
46
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 0,0742 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Hohenberg-Krusemark, Flur 5
32/1
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 1,7204 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Ellingen, Flur 4
29, 34/8, 34/9
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 1,0290 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 3

Gemarkung Arneburg, Flur 17
1/2,2,34/4, 113/44
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 50,5960 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 4

Gemarkung Eichstedt, Flur 3
66
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 1,3330 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 1

Gemarkung Eichstedt, Flur 7
16, 18, 19,21,22,24,25,27,28,42,43,44,45
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 2,4463 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 13

Gemarkung Eichstedt, Flur 10
3/1, 4, 9/1, 10/1, 10/2, 10/3, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 20/1, 20/2, 
21/1, 21/2, 23, 24/1, 26, 26/7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 83,8719 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 36

Gemarkung Eichstedt, Flur 11
41/1, 42, 43, 44/1, 44/5, 44/6, 45/1, 46/3, 47/2, 47/3, 88, 89, 90, 94/41, 
136/38, 160/40
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 36,1149 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 16

Gemarkung Jarchau, Flur 1
117/8, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 118/3, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 
123/1, 123/2, 123/3, 124, 126/1, 127/1, 129/1, 130, 131/1, 132/1, 134, 
137/1, 138/1, 139, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 
142/10, 142/11, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 143, 144, 
145, 146, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 
147/10, 147/11, 147/12, 149, 152, 153, 154, 155, 159/1, 159/2, 159/23, 
160/1, 161/3, 162, 163/1, 164/1, 164/2, 164/3, 165, 166/1, 167, 168/6, 
168/24, 168/25, 168/28, 168/29, 168/30, 168/31, 168/35, 168/38, 168/39, 
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168/40, 172/1, 172/2, 420/123, 422, 423, 426/123, 483, 490/157, 491/157, 
492/157, 503/121, 504/122, 516/114, 535/115, 536/116, 539/35, 552/125, 
553/125, 590/166, 722/302, 723/302, 725/170, 726/170, 728/170, 730/170, 
731/170, 733/170, 734/170, 736/170, 737/170, 738/170, 740/173, 742/173, 
743/168, 744/168, 808/157
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 261,9597 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 121

Gemarkung Lindtorf, Flur 1
1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28/1, 33, 38/14, 39/4, 40/4, 66/31, 
71/11, 72/13, 73/35, 80/13, 81/12, 82/13, 83/19, 84/22, 85/24, 87/30, 
89/35, 90/35, 91/6
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 87,7600 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 32

Gemarkung Lindtorf, Flur 2
1, 2, 4, 6, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23/2, 23/3, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 49, 56/3, 
56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 61/2, 69/3, 69/5, 69/6, 69/7, 70/3, 70/4, 
70/5, 70/6, 70/8, 77, 78, 79, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 84, 
104, 107, 108, 111, 114, 115, 122, 125, 126, 132/1, 132/2, 133, 134, 139, 
141, 144, 146/1, 146/2, 146/3, 147, 148, 154, 185/1, 188, 188/3, 189/3, 
190/5, 191/5, 192, 193/14, 194, 194/57, 195/57, 196, 196/57, 197/57, 198, 
199/99, 200, 202, 202/116, 203/116, 204, 206, 206/138, 207, 208, 208/142, 
209, 209/142, 210, 210/143, 211/143, 212, 217, 218, 230/117, 231/70, 
249/51, 257/186, 258/185, 259/185, 270/184, 279/99, 281/180, 283/177, 
284/172, 285/172, 286/170, 287/174, 288/172, 289/172, 290/171, 301/159, 
302/159, 307/149, 308/150, 313/124, 314/181, 316/181, 317/181, 318/137, 
321/182, 322/183, 323/136, 324/113, 325/113, 326/181, 332/123, 341/23, 
342/31, 343/76, 345/23, 347/23, 348/19, 355/14, 363/64, 369/40, 370/40, 
392/74, 393/72, 394/71, 395/30, 397/71, 398/72, 400/50, 401/45, 402/27, 
405/50, 408/7, 409/7, 410/8, 411/8, 412/9, 413/9, 414/10, 415/10, 416/11, 
417/11, 418/12, 419/12, 420/15, 421/15, 422/16, 423/16, 424/23, 428/30, 
429/33, 430/44, 431/45, 436/70, 437/74, 445/99, 446/99, 447/101, 448/105, 
449/112, 450/112, 451/119, 452/127, 453/131, 454/138, 455/138, 456/140, 
457/140, 458/140, 459/151, 460/151, 461/152, 462/152, 463/153, 464/155, 
465/155, 466/156, 467/156, 468/157, 469/157, 470/158, 471/158, 472/160, 
473/160, 474/161, 475/161, 476/162, 477/162, 478/164, 479/164, 480/165, 
481/165, 482/166, 483/166, 484/167, 485/167, 486/168, 487/168, 488/178, 
489/178, 493/117, 494/27, 495/135
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 178,4652 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 226

Gemarkung Lindtorf, Flur 3
1/1, 1/5, 2/1,2/3, 2/4, 2/9, 2/10, 2/11, 2/15, 5, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 
14/3, 14/7, 15/2, 17/1, 17/3, 20, 21, 27/1, 27/2, 27/3, 28/3, 28/4, 29, 32, 33, 
34, 35, 36, 39, 40, 41, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 74/17, 75/17, 
76/37, 77/37, 78/37, 79/38, 80/38, 95, 96, 97, 98, 123/11, 127/11, 138/4, 
142/28, 177/18, 178/18, 183/11, 194/2, 195/2, 196/2, 198/17, 230/13
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 116,0935 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 69

Gemarkung Lindtorf, Flur 4
3, 12, 13, 16, 17/1, 18, 19/1, 20/1, 21, 27/1, 32/4, 33/4, 34/24, 37/14, 39/15, 
40, 41, 44/1, 45/1, 48/4, 49/11, 50/22, 51/23, 52/24, 53/8, 54/7, 55/9
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 81,7906 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 27

Gemarkung Lindtorf, Flur 5
1/2, 1/3, 1/5, 2/1, 3, 4, 5, 6, 9/1, 10/1, 12/1, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 74/4, 77, 78, 79, 81, 82/1, 83, 85/2, 
88, 92/1, 92/2, 94/1, 97, 100, 103, 104/1, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 120, 
121, 123, 125, 126, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 

146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 181,184, 191, 192, 193, 19
7,202,203,206,208,210,211,212, 213, 219/42, 220/42, 235, 236, 247, 248, 
249, 260/89, 262/89, 263/89, 264/89, 266/127, 267/127, 268/128, 269/128, 
270/129, 271/129, 273/144, 274/170, 275/170, 280/95, 292/107, 300/7, 
302/7, 303/7, 304/8, 308/9, 321/195, 322/195, 324/196, 334/115, 335/7, 
336/9, 337/14, 338/51, 339/56, 356/89, 359/96, 360/96, 361/98, 362/101, 
364/104, 366/105, 367/105, 368/106, 369/114, 370/118, 371/145, 372/150, 
373/173, 374/178, 376/187, 377/188, 378/195, 379/198, 380/200, 381/205, 
382/207, 383/102, 384/182, 417/64, 419/62, 420/62
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 209,2650 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 192

Gemarkung Lindtorf, Flur 6
5, 6, 7, 17, 23, 27, 29, 31, 32, 38, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 67, 70, 73/4, 73/5, 
73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 73/17, 73/18, 
73/19, 73/20, 73/21, 73/22, 73/23, 73/26, 73/27, 73/30, 73/33, 78, 80, 81, 
84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 93/73, 95, 96, 97, 98, 103/46, 106/44, 109/41, 
111/59, 112/57, 113/47, 114/64, 115/50, 116/33, 117/49, 118/49, 119/48, 
120/63, 121/54, 122/82, 125/45, 126/3, 127/8, 128/11, 130/39, 131/42, 
133/69, 134/73, 135/73, 136/73, 138/52, 139/73, 140/73
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 163,7428 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 83

Gemarkung Lindtorf, Flur 7
1/1, 1/2, 1/3,1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8,1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/17,1/18, 
1/22,2,3/1,4,5/2,5/3,31, 67/1, 68, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 
121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 169, 169/6, 170/6, 171, 171/6, 172/6, 180/36, 192/20, 193/22, 
194/23, 195/24, 196/25, 197/27, 198/28, 199/29, 200/30, 201/32, 202/33, 
203/36, 204/37, 205/38, 206/40, 207/42, 208/43, 209/44, 210/45, 213, 
213/47, 214, 214/48, 215/49, 216/50, 217/50, 218/51, 219/51, 220/52, 
221/53, 222/54, 223/55, 225/56, 226/57, 227/58, 228/59, 229/60, 231/6, 
234/64, 235/65, 237/6, 239/70, 240/6, 242/71, 243/72, 244/73, 245/74, 
246/75, 247/76, 248/77, 249/78, 250/79, 251/80, 252/81, 253/82, 254/83, 
255/84, 256/85, 258/67, 263/90, 264/91, 265/92, 266/94, 267/95, 268/96, 
269/97, 270/98, 271/99, 272/100, 273/101, 274/102, 275/103, 276/104, 
277/105, 278/106, 279/107, 280/108, 281/109, 285/134, 287/143, 288/144, 
294/135, 295/110, 296/7, 298/6, 299/11, 300/14, 301/46, 302/62, 303/87, 
304/122, 305/146, 311/1, 312/1, 313/111, 314/111, 316/147, 317/147, 
318/148, 319/148, 320/149, 321/149, 322/150, 324/136, 325/136, 326/18, 
327/18, 328/168, 329/168
Flächengröße der beteiligten Flurstücke der Flur: 69,1537 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der Flur: 164

Verfahren
Flächengröße der beteiligten Flurstücke am Verfahren:         1.365,9595 ha 
Anzahl der beteiligten Flurstücke am Verfahren: 996

04.03.2015

Für die Richtigkeit

Trefflich 
Sachbearbeiterin
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Karte auf Seite 24
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